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Widerspruchsmöglichkeiten gegen Datenübermittlungen 
 
Datenübermittlung an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
 
-Öffentliche Bekanntmachung des Widerspruchrechts- 
 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr gemäß § 58c Absatz 1 des 
Soldatengesetztes jährlich bis zum 31. März die dort angegebenen Daten zu Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden. Gemäß § 36 Absatz 
2 Bundemeldegesetz ist die Übermittlung dieser Daten nur zulässig, soweit die betroffene 
Person nicht widersprochen hat. 
 
Der Übermittlung der Daten kann im Bürgerbüro der Stadt Neukirchen-Vluyn oder per Mail 
unter buergerbuero@neukirchen-vluyn.de jederzeit widersprochen werden.  
 
 
Datenübermittlung aus Anlass von Alters- und Ehejubilaren an Mandatsträger, Presse 
oder Rundfunk 
 
-Öffentliche Bekanntmachung des Widerspruchrechts- 
 
Nach § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz darf die Meldebehörde Namen, akademische 
Grade, Anschriften, Tag und Art des Jubiläums von Alters- und Ehejubilaren an 
Mandatsträger, die Presse, sowie den Rundfunk übermitteln.  
Nach § 50 Absatz 6 Bundesmeldegesetz gilt dies nicht, wenn eine Auskunftssperre nach  
§ 51 Bundesmeldegesetz besteht oder die/der Betreffende der Veröffentlichung nach § 50 
Absatz 5 Bundesmeldegesetz widerspricht. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der 
alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
Als Altersjubiläen im Sinne des § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz gelten der 70. 
Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende 
Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 
 
Der Veröffentlichung von Jubiläumsdaten kann im Bürgerbüro der Stadt Neukirchen-Vluyn 
oder per Mail unter buergerbuero@neukirchen-vluyn.de jederzeit widersprochen werden. 
 
 
Automatisierte Melderegisterauskünfte über das Internet 
 
-Öffentliche Bekanntmachung des Widerspruchrechts- 
 
Nach § 44 Absatz 1 Bundesmeldegesetz kann die Meldebehörde Privatpersonen Auskünfte 
aus dem Melderegister einzelner bestimmter Einwohner/innen über Familienname, 
Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften erteilen. Gleiches gilt für die Auskunft über 
den Tod einer Person. – einfache Melderegisterauskünfte –. Die Meldebehörde darf nach  
§ 49 Bundesmeldegesetz solche einfachen Melderegisterauskünfte auch im Wege des 
automatisierten Datenabrufes über das Internet erteilen. Hierzu wurde eine zentrale Stelle 
der Meldebehörden, das Meldeportal d-NRW, bestimmt. 
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Auskunft über eine Vielzahl namentlich bezeichneter Einwohner/innen darf nach § 46 
Bundesmeldegesetz mit den dort genannten Daten erteilt werden, jedoch nur, wenn die 
Erteilung der Auskunft im öffentlichen Interesse liegt. 
 
Gegen diese Form der Auskunftserteilung kann im Bürgerbüro der Stadt Neukirchen-Vluyn 
oder per Mail unter buergerbuero@neukirchen-vluyn.de jederzeit widersprochen werden. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.  
 
 
Widerspruch gegen die Datenübermittlung an Adressbuchverlage  
 
-Öffentliche Bekanntmachung des Widerspruchrechts- 
 
Die Meldebehörde darf gem. § 50 Abs. 3 Bundesmeldegesetz Adressbuchverlagen zu allen 
Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft über deren Familiennamen, 
Vornamen, Doktorgrad, und derzeitige Anschriften erteilen. 
 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern 
(Adressverzeichnis in Buchform) verwendet werden. 
 
Wer eine Übermittlung seiner Daten nicht wünscht, kann der Übermittlung im Bürgerbüro der 
Stadt Neukirchen-Vluyn oder per Mail unter buergerbuero@neukirchen-vluyn.de jederzeit 
widersprechen. 
 
 
Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften 
 
-Öffentliche Bekanntmachung des Widerspruchrechts- 
 
Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen die in § 42 Absatz 1 Bundesmeldegesetz genannten Daten ihrer 
Mitglieder übermitteln. Von den Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder 
keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören, darf die Meldebehörde die in 
§ 42 Absatz 2 Bundesmeldegesetz genannten Daten übermitteln. Der Familienangehörige 
kann der Übermittlung seiner Daten widersprechen. 
 
Der Übermittlung der Daten kann im Bürgerbüro der Stadt Neukirchen-Vluyn oder per Mail 
unter buergerbuero@neukirchen-vluyn.de jederzeit widersprochen werden.  
 
 
Datenübermittlung an Parteien, Wählergruppen u.a. im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen 
 
-Öffentliche Bekanntmachung des Widerspruchrechts- 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz Parteien, Wählergruppen 
und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder 
Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 
Absatz 1 Satz 1 Bundesmeldegesetz bezeichneten Daten von Gruppen von 
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Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend 
ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person 
oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl 
oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder 
Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
 
Nach § 50 Absatz 6 Bundesmeldegesetz gilt dies nicht, wenn eine Auskunftssperre nach 
§ 51 Bundesmeldegesetz besteht oder die/der Betreffende der Veröffentlichung nach § 50 
Absatz 5 Bundesmeldegesetz widerspricht. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der 
alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
Der Übermittlung der Daten kann im Bürgerbüro der Stadt Neukirchen-Vluyn oder per Mail 
unter buergerbuero@neukirchen-vluyn.de jederzeit widersprochen werden.  
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 20.08.2020 
 
 
Harald Lenßen 
Bürgermeister 
 
********************************************************************************************************* 
 
Jahresabschluss der ENNI Energie und Umwelt Niederrhein GmbH zum 31.12.2019 
 
Die Gesellschafterversammlung der ENNI Energie und Umwelt Niederrhein GmbH hat 
am 10.06.2020 den Jahresabschluss zum 31.12.2019 festgestellt und u.a. wie folgt 
beschlossen: 
„Der von der Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft, 
Köln geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene 
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019, der allen Gesellschaftern vorliegt, wird 
hiermit festgestellt. Die Abführung des Gewinns an die ENNI Stadt & Service Niederrhein 
AöR und die Ausgleichzahlung an die außenstehenden Gesellschafter erfolgt wegen 
des Feiertags am 11. Juni 2020 zum 12. Juni 2020.“ 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Entflechtung der 
Rechnungslegung gemäß § 6b Abs. 2-5 EnWG beauftragte Rödl & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, hat folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt: 
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Auslage der Unterlagen 
Der Jahresabschluss und Lagebericht sowie die Entflechtung der Rechnungslegung gemäß 
§ 6b Abs. 2-5 EnWG liegen in der Zeit vom 27.08.2020 bis 30.09.2020 in den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft, Uerdinger Str. 31 in Moers, während der 
Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
Stefan Krämer 
Geschäftsführer 
 
 
********************************************************************************************************* 
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